
2G = Beschränkung auf Geimpfte und Genesene mit entsprechendem Nachweis 2G Plus = Beschränkung auf Geimpfte und Genesene mit entsprechendem Nachweis und zusätzlichem Testnachweis

Bundesland Regelungen zur Beherbergung in Hotels und Pensionen Gastronomie / Restaurants Sonstiges

Baden-

Württemberg

In Basisstufe ohne Zutrittsbeschränkungen.

In der Warnstufe: 3G.

In der Alarmstufe: 2G; bei notwendigen geschäftlichen oder dienstlichen Übernachtungen oder in 

besonderen Härtefällen ist nicht-immunisierten Personen der Zutritt nach Vorlage eines Antigen- 

oder PCR-Testnachweises.

Ggf. ist alle drei Tage ist erneut ein aktueller Antigen- oder PCR-Testnachweis vorzulegen.

Basisstufe: 3G in geschlossenen Räumen; im Freien keine Beschränkungen.

Warnstufe: 3G für Zutritt zu geschlossenen Räumen und im Freien .

Alarmstufe 1: 2G in geschlossenen Räumen und im Freien.

Außer-Haus-Verkauf und Abholung von Getränken und Speisen ausschließlich zum Mitnehmen: 

ohne Einschränkungen.

Es aktuell gilt die Warnstufe.

Bei 2G Plus benötigen Immunisierte, deren vollständige 

nicht länger als 3 Monate zurückliegt oder die eine 

Auffrischungsimpfung erhalten haben, sowie Personen, 

die in Besitz eines gültigen Genesungsnachweis sind, 

keinen zusätzlichen Test.

Bayern
3G. 

Ein Testnachweis ist ggf. alle weiteren 72 Stunden zu erneuern.

3G.

Abgabe und Lieferung von zur Mitnahme bestimmten Speisen und Getränken ist stets zulässig.

Berlin 3G. Zugang zu geschlossenen Räumen: 3G.

Brandenburg 3G.

3G

Ausnahmen: Rastanlagen und Autohöfe an Bundesautobahnen; Gaststätten, die zubereitete 

Speisen oder Getränke ausschließlich zur Mitnahme im Rahmen des Außerhausverkaufs abgeben 

und keine Abstell- oder Sitzgelegenheiten bereitstellen.

Bremen 3G
3G.

Abgabe und Lieferung von zur Mitnahme bestimmten Speisen und Getränken ist stets zulässig.

Es gilt aktuell Warnstufe 3.

Hamburg 3G.
3G in Gaststätten ohne Tanzgelegenheit.

Ausnahme: Verkauf von Speisen und Getränken zum Mitnehmen.

Hessen 3G.
3G.

Speisen und Getränke dürfen zur Abholung oder Lieferung angeboten werden. 

Mecklenburg-

Vorpommern
3G. Ggf. Wiederholung des Tests alle 3 Tage.

In Innenbereichen: 3G

Belieferung, die Mitnahme und der Außer-Haus-Verkauf sind grundsätzlich zulässig

Niedersachsen 3G.

 Zutritt zu geschlossenen Räumen: 3G.

Ausnahmen: Außer-Haus-Verkauf und der Lieferservice für Speisen und Getränke zum Verzehr 

außerhalb der jeweiligen Einrichtung sowie Gastronomiebetriebe auf Raststätten und Autohöfen 

an Bundesautobahnen.

Nordrhein-

Westfalen
3G 3G, sofern es sich nicht um das bloße Abholen von Speisen und Getränken handelt.

Rheinland-Pfalz
3G. Bei Testpflicht ist bei mehrtätigen Aufenthalten ist alle 72 Stunden eine erneute Testung 

vorzunehmen.
3G

Saarland
3G. Bei Testpflicht ist bei mehrtätigen Aufenthalten ist alle 72 Stunden eine erneute Testung 

vorzunehmen.

3G.

Ausnahme: Rastanlagen an Bundesautobahnen und gastronomische Betriebe an Autohöfen.

Sachsen 3G.

3G.

Ausnahme: Fernfahrern, die beruflich bedingt Waren oder Güter auf der Straße befördern und dies 

durch Arbeitgeberbescheinigung nachweisen.

Sachsen-Anhalt

3G.

Ausnahme für beruflich veranlasste Übernachtungen.

Beherbergungsbetriebe können auch als 2G-Plus-Zugangsmodell betrieben werden. 

3G in geschlossenen Räumen. 

Ausnahmen: Belieferung und Mitnahme von Speisen und Getränken, sowie der Außer-Haus-

Verkauf und gastronomische Versorgung von Übernachtungsgästen.

Gaststätten können auch als 2G-Plus-Zugangsmodell betrieben werden.

Bei 2G Plus benötigen Immunisierte nach einer 

Auffrischungsimpfung, vollständig Immunisierte, deren 

letzte Impfung nicht mehr als 3 Monate zurückliegt, 

Genesene, deren Nachweis der Infektion nicht länger als 3 

Monate zurückliegt, keinen zusätzlichen Test.

Beherbergungs- und Bewirtungsregelungen in Deutschland bei beruflich veranlassten Reisen

(Stand 16. März 2022)

3G = Beschränkung auf Geimpfte, Genesene und Getestete mit entsprechendem Nachweis. Antigen-Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. PCR-Test darf nicht älter als 48 Stunden sein.



Bundesland Regelungen zur Beherbergung in Hotels und Pensionen Gastronomie / Restaurants Sonstiges
Schleswig-

Holstein
3G. In geschlossenen Räumen: 3G.

Thüringen

Basisstufe: 3G für entgeltliche Übernachtungsangebote.

Infektionsstufe: 3G für entgeltliche Übernachtungsangebote, die für notwendige (z. B. berufliche 

und geschäftliche Zwecke) zur Verfügung gestellt werden. Negatives Testergebnis ist bei Anreise 

vorzulegen und eine Testung jeweils spätestens nach 72 Stunden zu wiederholen.

Bei Infektionsstufe gilt 2G für touristische Beherbergungen.

Basisstufe: 3G. Ausnahme: Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen und Getränke. 

Infektionsstufe: 2G. Ausnahmen: Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen und Getränke. 

Für Nebenbetriebe an Bundesautobahnen gilt 3G.

Auf Grundlage ihres Hausrechts können Betreiber von Hotels und Gaststätten auch strengere Regelungen als gesetzlich vorgeschrieben anwenden.

Für Aktualität und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.


